










§ 11 Anpassung der Stiftung an veränderte Verhältnisse und Auflösung

(1) Ändern sich die Verhältnisse derart, dass die dauernde und nachhaltige Erfüllung
des Stiftungszwecks von der Förderstiftung MHH plus und dem Stiftungsrat nicht
mehr für sinnvoll gehalten wird, so können beide gemeinsam einen neuen
Stiftungszweck beschließen.

(2) Der Beschluss bedarf der Zustimmung aller Mitglieder des Stiftungsrates. Der neue
Stiftungszweck hat gemeinnützig zu sein und soll den in § 2 genannten Stiftungs
zweck möglichst nahe kommen.

(3) Die Förderstiftung MHH plus und der Stiftungsrat können gemeinsam die
Auflösung der Stiftung beschließen, wenn die Umstände es nicht mehr zulassen,
den Stiftungszweck dauerhaft und nachhaltig zu erfüllen.

(4) Im Falle

- einer schwerwiegenden Pflichtverletzung der Treuhänderin,
- der Auflösung der Treuhänderin,
- des Verlustes der Gemeinnützigkeit der Treuhänderin,

kann der Stiftungsrat die Fortsetzung der Stiftung bei einer anderen Treuhänderin 
oder die Umwandlung in eine rechtsfähige Stiftung beschließen. 

(5) Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter
Zwecke fällt das Vermögen an die Förderstiftung MHH plus, die es unmittelbar und
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

(6) Beschlüsse über Satzungsänderungen und der Beschluss über die Auflösung der
Stiftung sind dem zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Für Satzungsänderungen,
die den Zweck der Stiftung betreffen, ist die Unbedenklichkeitserklärung des
Finanzamtes einzuholen.
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